
 

Zusammenfassung der Gemeinderatssitzung vom 13.04.2026 
 

 

1. Die Gemeinde Westerheim   

-ergänzt die Honorarvereinbarung mit dem Büro ASK Stiegeler & Klatt PartG 

mbB, Memmingerberg zur Erweiterung des Planungsumfanges für den Bauhof,  

- nimmt das Angebot der Firma Raumausstattung + Parkett Prinz GmbH & 

Co.KG mit brutto 12.100,03 € zur Ausstattung der Mehrzweckhalle mit einem 

neuen Bühnenvorhang und  

- das Angebot der Firma fm-Geotechnik zur geo- und umwelttechnischen 

Betreuung der Tiefbauarbeiten in der Reutenbergstraße in Höhe von 6.848,45 € 

an. 

 

2. Der Gemeinderat beschließt im Parallelverfahren die 7. Änderung des 

Flächennutzungsplanes samt Neuaufstellung des Bebauungsplanes mit 

integriertem Grünordnungsplan in der Bezeichnung "Sondergebiet Agri-

Photovoltaik Nachtweide“ auf den Fl.-Nrn. 1043 und 1045 der Gemarkung 

Günz. Die Bauleitplanung soll Baurecht schaffen für eine Agri-

Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich Rummeltshausen, nördlich des 

äußeren Nachtweideweges. 

 

3. Die Gemeinde Westerheim sichert die Erteilung einer Befreiung zur 

Überbauung der westlichen Baugrenze zu. Ein zukünftiges Gebäude auf dem 

Flurstück 763/6 Gemarkung Westerheim darf im Westen nicht über die 

Gebäudegrenze des bestehenden Wohngebäudes Flurstück 857 Gemarkung 

Westerheim hinausragen. 

 

4. Der Änderung bzw. Ergänzung der Zweckvereinbarung über den 

gemeinschaftlichen Ausbau der Kreisstraße MN 32 zwischen Günz und 

Kreisverkehr MN 13/MN 32 zwischen dem Landkreis Unterallgäu und der 

Gemeinde Westerheim wird zugestimmt. Die Gemeinde Westerheim 

übernimmt zur Regenentwässerung einzelner Gebäude den Straßen-

entwässerungskanal in der Kreisstraße. 

 

5. Der Gemeinderat Westerheim beschließt die ausgearbeitete Investitionsliste 

für den Haushalt 2026 sowie die Finanzplanung 2025-2029. Das 

Investitionsvolumen 2026 beträgt 3.715.415 €. Die Verwaltung wird beauftragt 

den Haushaltsplan 2026 fertig zu stellen. 

 

6. Der öffentliche Teil der Niederschrift der Gemeinde-ratssitzung vom 

30.03.2026 wird genehmigt. 
 


